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Informationen zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten 

gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit den Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) einschließlich deren Nebengesetze, dem Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), der Verordnung 
über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) 
und der Unteren Denkmalschutzbehörde nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz – 
DSchG). 

 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher: Landratsamt Ansbach 

Bei Fragen wenden Sie sich an: 

Sachgebiet 41 – Bauamt, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach,  

Telefon: 0981/468-4100  E-Mail: bauverwaltung@landratsamt-ansbach.de   

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

a.s.k. Datenschutz e.K., Inhaber Herr Sascha Kuhrau, Schulstraße 16a, 91245 Simmelsdorf 

Telefon: 09155/2639970  E-Mail: info@ask-datenschutz.de 

 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

4a) Zwecke der Verarbeitung 

Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einschließlich deren Nebengesetze, 
dem Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG) und der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) und der unteren Denkmalschutzbehörde 
nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz - DSchG): 

- Bearbeiten der Bauvoranfragen (genehmigungspflichtige Bauvorhaben) 

- Bearbeiten der Bauanträge (genehmigungspflichtige Bauvorhaben) 

- Bearbeiten der Bauvorhaben, die von einer Genehmigung freigestellt sind 

- Bearbeiten der Anträge auf Abgrabung 

- Bearbeiten der Anzeigen zur Beseitigung von baulichen Anlagen und zur Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen 

- sonstige bauaufsichtliche Maßnahmen (z.B. Erlass von Beseitigungsanordnungen, von Anordnungen zur Beseitigung von 
Mängeln an baulichen Anlagen, von Anordnungen zur Vorlage von Planunterlagen und sonstiger baulich relevanter 
Unterlagen, sowie die jeweils dazugehörenden Verfahrens- und Vorgangsbearbeitungen) 

- Bearbeiten von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse  

- Bearbeiten von Aufteilungspläne und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Buchstabe e DSGVO; § 36 Baugesetzbuch (BauGB); Art. 53 Abs. 1, 54 Abs. 1 
und 2, 55, 58, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78 Bayerische Bauordnung (BayBO) und der Verordnung über Bauvorlagen und 
bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - BauVorlV); Art. 2, 4, 5, 6 und 7 Bayerisches Abgrabungsgesetz 
(BayAbgrG), Art. 6, 7, 10 und 15 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG); §§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
i.V.m. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 
Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes verarbeitet. 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Für die jeweils erforderliche Zuständigkeit werden die personenbezogenen Daten an Fachstellen zur Abgabe von 
Stellungnahmen weitergegeben, insbesondere an die sogenannten Träger öffentlicher Belange. Außerhalb des Landratsamtes 
Ansbach werden personenbezogene Daten weitergegeben an Gemeinden (Austausch der Bauantrags- und 
Baugenehmigungsdaten nach § 36 BauGB und Art. 68 Bayerische Bauordnung), Finanzbehörden, Fachstellen zur Abgabe von 
Stellungnahmen, insbesondere an die sogenannten Träger öffentlicher Belange, sowie an Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige für Brandschutz und Standsicherheit und an Prüfämter für Standsicherheit, an die Regierung von 
Mittelfranken, die Oberste Baubehörde, das Bayerische Landesamt für Statistik, die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 
das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Die Daten werden aber nur weitergegeben, wenn dies zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich ist. 
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6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt. 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Bezüglich der Speicherung von personenbezogenen Daten gelten folgende Regelungen:  

Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten (einschließlich Genehmigungsfreistellungsdaten), Aufteilungspläne und 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen, denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse, etc. sind grundstücksbezogen. Sie dürfen nicht 
gelöscht werden, weil sie Bestandsschutz genießen. Auch bauaufsichtliche Maßnahmen werden zur Beweissicherung dauerhaft 
dokumentiert (z.B. Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen oder die Beseitigung von ohne Genehmigung errichteten 
baulichen Anlagen). 
 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

- Sie können Auskunft verlangen, ob und ggf. welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen verarbeiten und erhalten 
weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informationen (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses 
Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann. 

- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die 

Einschränkung Ihrer Verarbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO). Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 
DSGVO besteht jedoch unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 
Buchstabe b DSGVO). 

- Erfolgt die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe (Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e DSGVO), 
haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn Sie hierfür Gründe 
haben, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weitere 
Einschränkungen, Modifikationen und gegebenenfalls Ausschlüsse der vorgenannten Rechte können sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung oder nationalen Rechtsvorschriften ergeben. 

 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Ihnen steht weiterhin ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. Diesen können Sie 
unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 

Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München Hausanschrift: Wagmüllerstr. 18, 80538 München 

Telefon: 089/212672-0    Telefax: 089/212672-50 

Kontaktformular: https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html 

 

10. Gegebenenfalls Widerrufsrecht bei Einwilligungen 

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

11. weitere Informationen gemäß Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Gemäß Art. 14 Abs. 2 DSGVO dürfen wir Sie darüber informieren, dass wir i.d.R. im Rahmen des Verfahrens 
personenbezogene Daten für die erforderliche Verarbeitung durch Gemeinden, Städte, oder Verwaltungsgemeinschaften 
erhalten. Weiter werden personenbezogene Daten durch geografische Informationssysteme erhoben. 

 

12. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus: 
Art. 6 DSGVO; § 36 Baugesetzbuch (BauGB), ); Art. 53 Abs. 1, 54 Abs. 1 und 2, 55, 58, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78 
Bayerische Bauordnung (BayBO) und der Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen 
(Bauvorlagenverordnung - BauVorlV); Art. 2, 4, 5, 6 und 7 Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Art. 6, 7, 10 und 15 
Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG); §§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) i.V.m. der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des 
Wohnungseigentumsgesetzes. 

 

Landratsamt Ansbach 

Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach 


